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Diese Zeitschrift erscheint in der Regel am 1. und 15. jedes Monats. Derselben werden als Beihefte beigefügt die mindestens
einmal vierteljährlich erscheinenden: „Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten-, herauskegeben von Dr. Freiherr
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der deutschen Schungebiete und Osterreich-Ungarns, b) M. 5.— für die Länder des Weltpostvereins. — Einsendungen und Anfragen
sind an die Konigliche Hofbuchhandlung von Ernst Siegfried Mittler und Sohn. Berlin SWöös. Kochstraße 68—71, zu richten.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß von jetzt ab alle
LCieferungs-Kusschreibungen der Kolonialverwaltung

im Inseratenteile des „Deutschen Kolonialblatts“ veröffentlicht werden.
Anfragen, Anskünfte usw., die sich auf Lieferungen im Bereich der Kolonialverwaltung

beziehen, sind an die Beschaffungsstelle für die Schutzgebiete, Berlin W., Wilhelm-
straße 62, zu richten.
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Amtlicher Teil

Gesetze; Verordnungen der Reichsbehörden; Verträge.

Vertrag, betreffend das Landungswesen in Swakhopmund.
Vom 14./24. Juli 1909.

Zwischen dem südwestafrikanischen Landesfiskus, vertreten durch den Staatssekretär
des Reichs-Kolonialamts, und der Woermann-Linie, Hamburg, sind nachstehende Vereinbarungen
getroffen worden:


